
Richter/in mit Hauptsprache Deutsch 
 
Bundesverwaltungsgericht  
 
St. Gallen / 80%  
 
 

Diesen Beitrag können Sie leisten 

 Sie sind als Richterin bzw. Richter deutscher Sprache am BVGer tätig. 
 
 

Das macht Sie einzigartig 

 Juristischer Hochschulabschluss, idealerweise Anwaltspatent   

 Mehrjährige Berufserfahrung, vorzugsweise an einem kantonalen Gericht, in der 
Advokatur oder in der öffentlichen Verwaltung 

 Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in den Rechtsgebieten Öffentlichkeitsprinzip, 
Datenschutz, Bundespersonal, Infrastrukturen (Nationalstrassen, Eisenbahnen, 
Hochspannungsleitungen, Luftfahrtanlagen), Enteignungen und Energie 

 Effiziente Arbeitsweise, Entschlussfreudigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und hohe 
Sozialkompetenz 

 Führungskompetenz und Belastbarkeit 

 Hauptsprache Deutsch, sehr gute Kenntnisse einer zweiten Amtssprache und, 
idealerweise, gute passive Kenntnisse einer dritten Amtssprache 

 Schweizerische Staatsangehörigkeit 

 
 

Auf den Punkt gebracht 
 
Die Vereinigte Bundesversammlung wählt die Richterinnen und Richter des 
Bundesverwaltungsgerichts. Die Gerichtskommission ist zuständig für die Vorbereitung der 
Wahlen. Die gerichtsinterne Zuteilung an die Abteilungen liegt in der alleinigen Zuständigkeit 
des Gerichts. 

 
 
Das macht uns aus 

Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet über Beschwerden gegen Verfügungen von 
Bundesbehörden. In bestimmten Sachbereichen ist das Gericht auch für die Überprüfung 
kantonaler Entscheide zuständig. Ausserdem urteilt es als Erstinstanz in Klageverfahren. 

 
  



Zusätzliche Informationen 

Die Gerichtskommission misst einer ausgewogenen Vertretung der verschiedenen politischen 
Kräfte an den eidgenössischen Gerichten Bedeutung bei; In Anbetracht der zu besetzenden 
Stellen sind unter den Richterinnen und Richtern am Bundesverwaltungsgericht momentan 
insbesondere die SP, die SVP und in geringerem Masse die Mitte untervertreten. 
 
Bewerbungsfrist: 29. März 2026 
Eintrittsdatum: So schnell wie möglich nach der Wahl 
Entlöhnung: Lohnklasse 33 (je nach Alter und Erfahrung, vgl. Art. 5 der 

Richterverordnung, SR 173.711.2) 
 
 
 

Fragen zur Bewerbung Fragen zur Stelle 

Anne Dieu 
Sekretärin der Gerichtskommission  
Tel.: 058 322 94 26 
GK.CJ@parl.admin.ch 

Sara Szabo 
Generalsekretärin des 
Bundesverwaltungsgerichtes 
Tel: 058 465 27 27 
sara.szabo@bvger.admin.ch 

 

 
 
Die nächsten Schritte 

 Bewerbung mit komplettem Bewerbungsdossier inklusiv Angabe von mindestens zwei 
Referenzpersonen mit Telefonnummer, Liste Ihrer Publikationen, Straf- und 
Betreibungsregisterauszug 

 Prüfung der Bewerbungen durch die Subkommission 
 Anhörung durch die Plenarkommission 
 Empfehlung an die parlamentarischen Fraktionen 
 Vorschlag der Gerichtskommission 
 Wahl während der Sommersession 2026 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/315/de?version=20190101&print=true
mailto:GK.CJ@parl.admin.ch
mailto:sara.szabo@bvger.admin.ch
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